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Die Hauptversammlung der adidas AG hat am 8. Mai 2008 beschlossen, den Vorstand 
der Gesellschaft zu ermächtigen, eigene Aktien in Höhe von insgesamt bis zu 10% 
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals, oder - falls 
dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der Ermächti-
gung bestehenden Grundkapitals, zu jedem zulässigen Zweck, einschließlich der Ein-
ziehung, im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen zu erwerben. Die Ermächti-
gung wird mit der Beschlussfassung wirksam und gilt bis zum 7. November 2009. Es 
gelten die Bestimmungen der Punkte 7 und 8 der am 18.03.2008 im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung der Hauptversammlung der adidas 
AG. 
 
 
 
       Herzogenaurach, im Mai 2008 
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